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Garantiefristen: SMGV 
strebt Verbesserungen 
für Unternehmer an

Die sogenannte parlamentarische ini

tiative Bürgi zielt darauf ab, den stos

senden Unterschied zwischen Garantie

fristen auf produkten, die in Werken 

verarbeitet werden, und der werkver

traglich festgelegten Haftung des Un

ternehmers für das Werk aufzuheben. 

Das heutige problem liegt darin, dass 

wir zwei unterschiedliche Garantie

fristen haben. Die Garantiefrist des 

 Materiallieferanten verjährt ein Jahr 

nach Ablieferung des Materials. Die 

 Garantiefrist des Unternehmers gegen

über dem Bauherrn hingegen verjährt 

erst mit Ablauf von fünf Jahren seit der 

Abnahme.

Das heisst, dass der Materialliefe

rant gegenüber dem Käufer bzw. dem 

Unternehmer ein Jahr für die Güte sei

nes Materials haftet. Dies aber nur ge

genüber dem Unternehmer, denn mit 

dem Bauherrn hat der lieferant keinen 

Vertrag. Der Unternehmer demgegen

über haftet gegenüber dem Bauherrn 

während fünf Jahren sowohl für die 

Qualität seiner Arbeit wie auch für die 

Qualität des Materials. Wenn nun nach 

anderthalb Jahren ein Mangel auftritt, 

der wegen eines ungeeigneten Mate

rials entstanden ist, haftet der Unter

nehmer. Der lieferant, der das fehlbare 

Material geliefert hat, haftet hingegen 

nicht mehr, da seine Garantiefrist abge

laufen ist. Das ist ungerecht und kann 

in der praxis verheerende Konse

quenzen haben.

Die vom SMGV verlangte verlänger

te Garantiefrist kann nur unter zwei Vor

aussetzungen geltend gemacht wer

den.

1. Tatsächliche Verwendung für ein 

unbewegliches Werk: Wenn ein liefe

rant Türen und Fenster liefert, dann 

haftet er nur dann fünf Jahre lang für 

die Qualität seiner Ware, wenn diese 

auch eingebaut werden.

2. Die fünfjährige Haftung spielt nur 

dann, wenn das verkaufte Material 

auch Ursache des Mangels ist. Wenn 

die Farbe abblättert, weil sie entgegen 

der produktebeschreibung nicht geeig

net war für den Untergrund, dann haftet 

der Farblieferant fünf Jahre. Sonst eben 

nicht.

Der Bundesrat hat in seiner Stel

lungnahme vom 20. April 2011 die vor

geschlagene Gesetzesrevision einhellig 

begrüsst. Die Vorlage befindet sich nun 

im Bereinigungsver fahren. Es ist davon 

auszugehen, dass sie noch in diesem 

Jahr vom parlament verabschiedet 

wird.

Unterschiede zwischen Or und  

SIA 118

Die Garantiefrist des Unternehmers 

nach der SiANorm 118 beginnt am Tag 

der Abnahme und endet genau 2 Jahre 

später am Tag, der dasselbe Datum 
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Garantiejahren zu beweisen, dass sein 

Werk mängelfrei war und der Schaden 

durch eine abnormale nachträgliche Be

schädigung entstanden ist. Kann also 

im vorliegenden Fall der Unternehmer 

nicht beweisen bzw. den Richter nicht 

davon überzeugen, dass der Schaden 

tatsächlich erst nachträglich durch he

rumgeschleuderte Steine entstanden 

ist, dann hat er für den Schaden auf

zukommen. Diese Beweislast wechselt 

nach den ersten 2 Jahren. Er folgt also 

die Mängelrüge nach 2 Jahren und wird 

ein sogenannter verdeckter Mangel gel

tend gemacht, dann muss der Bauherr 

beweisen, dass das Werk mangelhaft 

war.

Wurde im vorliegenden Fall ein 

Werkvertrag nach OR abgeschlossen, 

dann hat der Bauherr zu beweisen, 

dass der Vertrag nicht richtig er füllt 

wurde. Dieser Beweis dür fte schwierig 

sein, sofern nicht durch eine Expertise 

eindeutige Qualitätsfehler im verwen

deten Material festgestellt werden kön

nen. Gelingt dem Bauherr dieser Be

weis nicht, dann hat er gegenüber dem 

Unternehmer keinen Anspruch auf Be

hebung des Mangels.

Je nach Beweislast hat dieser Fall 

also ein unterschiedliches Urteil zur 

Folge. ■

trägt. Treten in den folgenden 3 Jahren 

noch Mängel auf, welche in den ersten 

2 Jahren trotz gehöriger Sorgfalt nicht 

ersichtlich waren, haftet der Unterneh

mer weiterhin in vollem Umfang. in der 

praxis spricht man dann von der Haf

tung für verdeckte Mängel. in der SiA

Norm 118 haben wir somit eine Garan

tiefrist von 5 Jahren.

Bei Werkverträgen nach OR haftet 

der Unternehmer ebenfalls 5 Jahre. Die 

Ausnahme bildet der Malerbereich. Hier 

hat das Bundesgericht entschieden, 

dass für innere und äussere Malerar

beiten nur eine einjährige Garantiefrist 

gelten soll. 

Die Verlängerung der Garantiefrist 

auf Sachen, die für ein unbewegliches 

Werk verwendet worden sind, ändert 

nichts an der Tatsache, dass es für die 

Vertragsparteien bedeutend ist, ob sie 

einen Werkvertrag nach der SiANorm 

118 oder nach Obligationenrecht abge

schlossen haben. So sind nach OR 

Mängel sofort nach deren Entdeckung 

zu rügen. Eine Mängelrüge 14 Tage 

nach Erkennen des Mangels ist, wie 

das Bundesgericht festgestellt hat, be

reits zu spät. 

Ganz anders bei der SiANorm: Hier 

kann der Bauherr während der zweijäh

rigen Garantiefrist einen allfälligen 

Mangel jederzeit rügen. Erst nachher 

muss er ihn auch sofort nach dessen 

Entdeckung beanstanden.

Ein wesentlicher Unterschied be

steht auch bei der Beweislast. Wer im 

Falle einer Auseinandersetzung die Be

weislast trägt, trägt die Folgen, wenn 

eine Behauptung nicht bewiesen wer

den kann. Grundsätzlich hat derjenige 

etwas zu beweisen, der etwas be

hauptet und beansprucht. Dieser 

Grundsatz gilt nur dann nicht, wenn das 

Gesetz im Einzelfall etwas anderes vor

sieht.

Wer ist beweispflichtig?

Als Beispiel sei hier die Kunststoffüber

dachung der Kunsteisbahn Seewen 

(Kanton Schwyz) angeführt. Sie wies 

bereits nach gut einem Jahr Dutzende 

von Schnittverletzungen auf. Der Unter

nehmer lehnte jede Haftung ab. Die 

 Verletzungen seien nämlich auf Stein

splitter zurückzuführen, welche bei 

Sprengungen im gegenüberliegenden 

Steinbruch auf das Eisbahnareal ge

schleudert worden seien.

Wurde nun im vorliegenden Werk

vertrag die SiANorm übernommen, 

dann ist der Bauherr im Vorteil. Ge

mäss der SiANorm 118 hat nämlich 

der Unternehmer während den ersten 2 

An	diesem	Schaden	hat	niemand	Freude,	am	wenigsten	derjenige,	der	für	ihn	haftet.		
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